
 Quittung  

 
Barlohnauszahlung 

 
 
betreffend den mit Datum vom     abgeschlossenen Arbeitsvertrag zwischen 
 

 
Herrn/Frau           
 
nachfolgend Arbeitnehmer genannt 
 
und 
 
dem Betrieb             
 
nachfolgend Arbeitgeber genannt: 
 
 
1. Der Arbeitnehmer bestätigt, den Lohn gemäß Lohnabrechnung für den Monat  

 

    heute in bar erhalten zu haben. 
 

2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Barlohn nach Auszahlung vom Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber treuhänderisch bis zum Beschäftigungsende zur Verwahrung über-
lassen wird. Der Arbeitgeber bestätigt, den Barlohn für den Monat 
 

    heute vom Arbeitnehmer zur treuhänderischen Verwahrung in Emp-
fang genommen zu haben. 

 
 
 
 
 
Ort, Datum        
 
 
 
 
 
 
                

Arbeitnehmer      Arbeitgeber 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Nach den Regelungen des Mindestlohngesetzes und des TV Mindestentgelt ist 
der Mindestlohn spätestens am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig und auszuzah-
len. 


